
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/7/13 89/09/0011
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §31 Abs1;

VStG §44a;

VStG §9;

Rechtssatz

Wird einem Beschuldigte eine Verwaltungsübertretung als VERANTWORTLICHER einer der im § 9 VStG genannten

Rechtsperson zugerechnet, so bedarf es auch der Anführung der Merkmale, denen zufolge der Beschuldigte die

Eigenschaft als VERANTWORTLICHER hat, im Spruch des Strafbescheides (Hinweis E 19.6.1986, 86/08/0023).
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